Abschlussprüfungen für den Bachelorstudiengang Architektur (PO 09)
Aktuelle Änderungen

Die Bearbeitungszeit für die BA-Thesis beträgt statt höchstens 6 Wochen, nun zwischen 9 und 10 Wochen.
Eine Verlängerung der Bearbeitungszeit ist in Ausnahmefällen (Krankheit mit Attest) nur bis max. 3 Wochen möglich. Ein entsprechender Antrag muss an den Prüfungsausschuss gestellt werden.
Das Thema der BA-Thesis kann nur einmal innerhalb der ersten 2 Wochen der Bearbeitungszeit folgenfrei zurückgegeben werden.
Die BA-Thesis ist fristgemäß auf einem vom Prüfungsamt vorgegebenen Speicherplatz abzugeben.
ABGABE DER THESIS
-Wird die Thesis nicht fristgemäß abgegeben, wird der abschließende Prüfungsteil (schriftlicher Teil incl. der Präsentation mit Kolloquium) insgesamt mit „Nicht ausreichend“ (5,0) bewertet. Der abschließende Prüfungsteil kann einmal wiederholt werden.
-Wird die Thesis fristgemäß angegeben folgt direkt daraufhin die Zulassung zur Präsentation mit Kolloquium. BA-Thesis und Präsentation mit Kolloquium werden dann als eine Einheit (abschließender Prüfungsteil) begutachtet und beurteilt. Wird dieser abschließende Prüfungsteil als „nicht ausreichend“ (5,0) bewertet, ist sowohl die BA-Thesis als auch die Präsentation mit Kolloquium zu wiederholen.
-Wird die Thesis fristgerecht abgegeben und der abschließende Prüfungsteil mit einer Note besser als 5,0 bewertet, so ist der abschließende Prüfungsteil bestanden.
[bookmark: _GoBack]Die Note der Bachelorthesis und Präsentation mit Kolloquium wird aus dem arithmetischen Mittel der Einzelbeurteilungen der beiden Prüfer gebildet.

Präsentation mit Kolloquium
Die Präsentation mit Kolloquium soll binnen 2 Wochen nach Abgabe der BA-Thesis erfolgen.
Zum Präsentationstermin sind die Präsentationsunterlagen im Fachbereich auszustellen. Der Richtwert der zeitlichen Dauer der Präsentation  und des Kolloquiums beträgt jeweils 30 Minuten. Zur Präsentation sind „Mitabsolventen“ ohne Ausschlussmöglichkeit zugelassen, jedoch sind Verständnisfragen nur von den jeweiligen Prüfern zu stellen. Alle weiteren Personen sind auch als Zuhörer zugelassen, sofern der Prüfling nicht widerspricht.
An den Präsentationsteil schließt sich das Kolloquium an (Zuhörer sind hier ausgeschlossen, sofern der Prüfling dieses nicht wünscht).
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